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Ausführung von Bauarbeiten 
 

Vermeidung von Fehlalarmen 
 

Arbeitsanweisung an ausführende Firmen 
 
 
 
 
 
 
Arbeits- und Betriebsräume des AG werden in der Regel durch Brandmeldeanlagen überwacht. 

 
 
Bei der Durchführung der Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich darauf zu achten bzw. dafür 
zu sorgen, dass dabei keine Verrauchung oder Vernebelung (z. B. durch Einsatz von Trenn- 
/Schleifgeräten) eintritt, die zu Fehlalarmen dieser Anlagen führen kann. 

 
 
Sind zeitweise Verrauchungen oder Vernebelungen aufgrund der Art der auszuführenden Arbeit 
unvermeidlich, hat der AN über die für ihn zuständige Bauleitung des AG rechtzeitig zuvor 
zu erwirken, dass im Arbeitsbereich vorhandene Schleifen/Linien der Brandmeldeanlage vor 
Ausführung solcher Arbeiten vorübergehend abgeschaltet werden. 

 
 
Kommt ein AN seiner vorgenannten Sorgfaltspflicht nicht oder nicht ausreichend nach und 
kommt es deshalb zu Fehlalarmen der Feuerwehr, so hat er die Kosten solcher (Fehl-)Einsätze 
zu übernehmen. 


